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Leserbriefe

Richtigstellung

Das «Schlaglicht» in Heft 12/92 bedarf einer
Richtigstellung. Ich verweise auf die beiden Leserbriefe und
bitte die Leserschaft in aller Form um Entschuldigung
fur die teils falsche, teils ungenaue Information.

Leza M. Uffer

1 Im Kanton Zurich sind die Lohne der gewählten
Volksschullehrer und -lehrerinnen seit |eher absolut
identisch mit denjenigen der Verweser und Verweserinnen

Die Behauptung, es werde gleiche Arbeit
unterschiedlich besoldet, ist eine tatsachenwidrige
Unterstellung
2 Dass die Zahl der Verweserinnen grosser ist als

jene der Verweser, hangt in erster Linie damit zusammen,

dass der Beruf des Primarlehrers immer mehr
zum Beruf der Primarlehrerin geworden ist In den
letzten Jahren waren 75% oder mehr der Studierenden

am Primarlehrerseminar weiblichen Geschlechts
Dies fuhrt unweigerlich zu anteilmassig mehr Frauen
als Verweserinnen, da man sich im Kanton Zurich
nach der Ausbildung nicht direkt wählen lassen kann
Daraus eine Frauenfeindhchkeit im Kanton Zurich
herauszulesen, ist absurd

Erziehungsdirektion des Kantons Zurich
Abteilung Volksschule
Der Sekretär
M Wendelspiess

Es trittt nicht zu, dass die Zürcher Lehrerinnen und
Lehrer nach verschiedenen Ansätzen entlohnt werden

Die Lehrerbesoldungsordnung schreibt fur
gewählte Lehrer/innen und fur Verweser/innen dieselben

Grundbesoldungen vor Ebenso erfolgt die
Anrechnung der Dienstjahre nach denselben Kriterien

Verweser/innen sind demgemass nicht «billigere Leh
rer/innen», sondern ebenso teuer oder billig wie
gewählte Lehrer/innen Möglicherweise hat der Autor
darauf hinweisen wollen, dass provisorisch
angestellte Verweser/innen häufiger als festangestellte
Kollegen/innen über weniger anrechenbare Dienstjahre
verfugen aufgrund von Unterbruchen in der Lehrtätigkeit

Diese Bemessung ausser Betracht zu lassen,
wurde aber jedes Lehrerbesoldungssystem ausser
Kraft setzen und wohl am wenigsten von den
ununterbrochen im Schuldienst stehenden Lehrkräften
verstanden werden

Die Arbeitsplätze von Verweser/innen sind im Kanton
Zurich überdies hinsichtlich Vertragsdauer und
Kündigungsfrist sicherer geworden Das Anstellungsver-
haltnis gilt seit 1991 unbefristet, und es besteht eine
gegenseitige Kündigungsfrist von 4 Monaten

Erziehungsdirektion des Kanton Zurich
Pädagogische Abteilung
Bildungsstatistik
R Brammertz
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